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Verpflichtung zum Zivilschutz

Ich freue mich, als Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und

Polizeidepartements, auch an der Lösung von Zivilschutzaufgaben

mitwirken zu können. Die «Gewährleistung eines möglichst wirksamen

und umfassenden Schutzes der gesamten Bevölkerung, im Rahmen

unserer bewaffneten Neutralität» ist ein bedeutender und lohnender

Auftrag. Der Bundesrat und das Eidgenössische Justiz- und

Polizeidepartement verfügen zu dessen Erfüllung über die Konzeption 71

als Leitlinie und über das Bundesamt für Zivilschutz als

Arbeitsinstrument. Damit sind wesentliche Voraussetzungen für die Schaffung

eines wirksamen Zivilschutzes erfüllt. Sie genügen allein jedoch

nicht: Die zivile Landesverteidigung steht und fällt mit der Einsicht

und Bereitschaft aller Bürger zur aktiven Mithilfe. Die Konzeption

71 sieht für einen Zeitraum von rund 20 Jahren einen Gesamtaufwand

von rund 6,75 Mia Franken vor. Das ist ein Opfer, das von

Seiten der Bevölkerung, des Bundes, der Kantone und der Gemeinden

Verständnis für die Aufgabe und den Willen zu deren gemeinsamen

Lösung voraussetzt. Zur Schaffung dieses breiten Verständnisses

für die Notwendigkeit des Zivilschutzes und seine Bedürfnisse

kann insbesondere auch der Bund für Zivilschutz wesentlich beitragen.

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.

jluA^ 4—/-
Bundesrat Kurt Furgler

197


	...

